Die Satzung der SAA





§1. Der Zweck der SAA.


   Die South American Annual (SAA) Diskussions- und Arbeitsgruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht den Einstieg bei den Südamerikanischen Bodenlaichern zu erleichtern und ihre Erhaltung im Hobby zu unterstützen.





§2. Mitgliederregeln.


   Die Mitgliedschaft ist kostenlos.


   Die Mitgliedschaft wird durch das Senden einer aktuellen Bestandsliste aufrechterhalten. Die Bestandsliste


wird zweimonatlich, beginnend im Januar des Kalenderjahres, an den entsprechenden Koordinator gesendet.


   Die Mitglieder müssen entweder direkt, oder durch andere Mitglieder Zugriff auf die Mailingliste haben.


   Die Mitglieder müssen eine E-Mailadresse besitzen, oder über ein anderes Mitglied erreichbar sein, damit sie 


Nachrichten, Daten, Tauschliste, usw. erhalten können.


   Mitglieder, die keine aktualisierte Bestandsliste an den Koordinator senden wenn sie von ihm aufgefordert


werden, werden verwarnt. Nach drei Verwarnungen können sie von der SAA ausgeschlossen werden.





§3. Die Gattungskoordinatoren.


   Die SAA hat vier Gattungskoordinatoren, jeder davon hat die Verantwortung für eine Gruppe von Gattungen.


   Die Gruppe 1 umfasst die Gattungen Aphyolebias, Gnatolebias, Pterolebias, Micromoema, Moema, Renova


und Trigonectes.


   Die Gruppe 2 umfasst die Gattungen Austrolebias, Megalebias und Cynopoecilus.


   Die Gruppe 3 umfasst die Gattungen Cynolebias, Nematolebias und Simpsonichthys.


   Die Gruppe 4 umfasst die Gattungen Austrofundulus, Neofundulus, Pituna, Rachovia, Campellolebias, 


Leptolebias, Maratecoara, Millerichthys, Papiliolebias, Plesiolebias, Spectrolebias, Stenolebias und Terranatos.


   Jeder der vier Gattungskoordinatoren pflegt eine Spezien-Datenbank und versendet zweimonatlich, beginnend im Januar des Kalenderjahres, eine Artenliste, basierend auf den zusammengefassten Daten, die die SAA-Mitglieder


eingereicht haben.


   Der/die Gattungskoordinator/in hat die Übersicht über alle Aktivitäten, die mit den Arten seiner/ihrer Artengruppe verbunden sind. Das oberste Interesse des Koordinators ist den Status der speziellen Arten innerhalb seiner/ihrer Gruppe zu bewerten und den Mitgliedern sowohl in den Gruppen als auch allgemein im Hobby bei der Arterhaltung zu helfen.


   Der Gattungskoordinator kann zur Hilfe bei der Suche nach fehlenden Männchen/Weibchen aufgefordert werden.


Er unterstützt bei Zucht- oder Arterhaltungsprogrammen innerhalb seiner Gruppe von Gattungen.





§4. Der Vorsitzende.


   Der Vorsitzende hat den Überblick über alle Aktivitäten innerhalb der SAA und ist für alle Entscheidungen, die er/sie im Namen der SAA trifft verantwortlich.


   Der Vorsitzende pflegt die Mitgliederliste der SAA und fügt neue Mitglieder hinzu, die die Mitgliedschaft beantragt haben. Ausserdem stellt er jedem neuen Mitglied die für die Mitgliedschaft relevanten Informationen zur Verfügung.





§5. Der Ausschuss.


1.   Der Ausschuss verwaltet die SAA und fällt Entscheidungen bezüglich der Wirkungsweise der SAA.


   Der Ausschuss setzt sich mindestens aus dem Vorsitzenden, den Gattungskoordinatoren und Kontaktpersonen von den nationalen Killifischvereinigungen zusammen. Die Mitgliedschaft ist jedoch auf schriftliche Anfrage hin und nach Benachrichtigung des Vorsitzenden auch für andere offen.


   In der Regel müssen alle Angelegenheiten des Ausschusses die Zustimmung von mindestens 75% der abstimmenden Teilnehmern innerhalb einer bestimmten Zeitspanne erhalten, nachdem der Vorsitzende zu einer Abstimmung aufgerufen hat. 


Es liegt in der Verantwortung des Vorsitzenden Vorschläge für Angelegenheiten zu unterbreiten, über die abgestimmt werden soll. Die Abstimmung kann jedoch sowohl vom Vorsitzenden als auch von anderen Ausschussmitgliedern beantragt werden.


4.   Der Vorsitzende hat das Recht, sein Veto gegen Vorschläge einzulegen, wenn er/sie glaubt, dass diese nicht im                   


      Interesse der SAA sind oder dass eine Entscheidung zu dieser Zeit unangebracht ist (basierend auf der Notwendigkeit


      Zusätzlicher Informationen). Das Veto des Vorsitzenden kann durch ein 100% Abstimmungsergebnis aller 


      wählenden Ausschussmitglieder aufgehoben werden. 





§6. Kontaktpersonen zu den nationalen Killifischvereinigungen (NKA).


   Jede nationale Killifischvereinigung sollte eine Kontaktperson zur SAA haben.


   Die Kontaktperson muss sowohl Mitglied in der SAA als auch der betreffenden nationalen Killifischvereinigung sein.


   Die Kontaktperson ist verantwortlich für alle Kontakte zwischen seiner nationalen Killifischvereinigung und den Mitgliedern der SAA, die seiner NKA angehören. Das schliesst schriftliche Mitteilungen im Mitteilungsblatt der NKA und andere öffentliche Serviceeinrichtungen ein.


   Er/sie muss den Vorsitzenden der SAA über alle die SAA betreffenden Aktivitäten  informieren, von denen er


überzeugt ist, dass diese im allgemeinen Interesse  sind, oder als Modell für andere NKA oder die SAA verwendet werden können.





§7. Die Mailingliste.


   Die Mailingliste ist das Forum für die Mitglieder.


   Die Mailingliste wird für die Diskussion über die Südamerikanischen Bodenlaicher und ähnliche relevante Themen, wie z.B. Aktivitäten innerhalb der SAA, usw. verwendet.


   Die Sprache der Mailingliste ist Englisch.


   Es sollte zur Kenntnis genommen werden, dass Englisch nicht die Muttersprache eines grossen Teils der Mitglieder ist. Daraus können Missverständnisse entstehen, und aus diesem Grund sollte die Sprache höflich und zuvorkommend sein. Diese Missverständnisse sollten am Anfang höflich aufgefasst werden.


   Es wird empfohlen Ironie und idiotische Äusserungen zu vermeiden. Ironie kann in ihrer schriftlichen Form nicht


verstanden werden, und idiotische Äusserungen können zu Missverständnissen führen.


   Die Sprache sollte höflich sein und jegliche Beleidigung wird verwarnt.


   Nach drei Verwarnungen wird ein Mitglied von der Liste ausgeschlossen.


   Nichtmitglieder können auch an der Liste teilnehmen, solange sie sich wie die Mitglieder an die Regeln halten.


Nichtmitglieder können nach der zweiten Verwarnung ausgeschlossen werden.


   Es ist in der Mailingliste nicht erlaubt nach Fischen zu fragen.





§8. Verkaufe/Kaufe/Tausche Liste (SBT-Liste)


   Jedes Mitglied der SAA erhält die Verkaufe/Kaufe/Tausche Liste.


   Jedes Mitglied hat das Recht die SBT-Liste zu benutzen.


   Die Fische, die in der SBT-Liste gesucht werden müssen Südamerikanische Bodenlaicher sein.


   Die Fische, die in der SBT-Liste angeboten werden müssen Südamerikanische Bodenlaicher sein.


   Die Ausnahme davon ist wenn man nach Südamerikanischen Bodenlaichern sucht, und dafür Arten von anderen


Gruppen tauschen möchte. 


   Es ist erlaubt Futtertierkulturen, Bücher und Pflanzen zu verkaufen, kaufen und zu tauschen.





§9. Zuchtprogramm (BP) / Arterhaltungsprogramm (MP).


   Es steht den Mitgliedern der SAA frei ein Zuchtprogramm (BP) oder Arterhaltungsprogramm (MP) innerhalb


jeder Gruppe der SAA ins Leben zu rufen.


   Der Zweck des Zuchtprogramms ist eine kräftige und stabile Population von Fischen einer bestimmten Spezies zu züchten. Wenn eine kräftige Population erreicht wurde kann das Zuchtprogramm in ein Arterhaltungsprogramm (MP) umgewandelt werden. 


   Das Ziel eines Zuchtprogramms ist eine stabile Population von 200 Fischen einer Art, Unterart, Population, eines Fundorts oder Variante (Zwei Monate oder ältere Heranwachsende bis Geschlechtsreife) zu jeder Zeit zu erhalten.


   Jedes daran teilnehmende Mitglied sollte sich bemühen mindestens eine aktive Population von 10 Paaren dieser Fische zu erhalten.


Jedes Arterhaltungsprogramm (MP) sollte mindestens 4 daran teilnehmende Mitglieder besitzen.


   Im Falle der grossen Bodenlaichenden Arten, wo die Grösse der Fische Auswirkungen auf den Bedarf haben (z.B. Arten wie Cynolebias, Megalebias, Gnatolebias, Trigonectes, usw.) ist eine Populationsstärke von 75 Stück angemessener, und die teilnehmenden Mitglieder sollten mindestens drei Paare von der Spezies halten.


   In der Arterhaltungsphase sollten geschlechtsreife Zuchtfische zu jeder Zeit verfügbar sein. Bei der arteigenen


Verwaltung sollten genügend Jungfische und Laich heranreifen, genauso wie eine bedeutende Anzahl von Eiern


auf Lager oder in der Entwicklung.


   Mitglieder des Arterhaltungsprogramms sollten regelmässig genetisches Material austauschen. Neue Teilnehmer


sollten mit verschiedenen Grundpopulationen versorgt werden, sowie es den Mitgliedern des Arterhaltungs-programms möglich ist. 


   Die Aufrechterhaltung der Aufzeichnungen ist wichtig und ein einzelner Koordinator für das Arterhaltungs-programm (oder Zuchtprogramm) sollte ausgewählt werden. In offiziellen Programmen werden diese Aufzeichnungen das Zuchtbuch genannt. Das Zuchtbuch sollte mindestens die Teilnehmer und die Herkunft der Fische angeben, die im Zuchtprogramm oder Arterhaltungsprogramm sind.


   Die Teilnehmer müssen in einem bestimmten Abstand, der im Ermessen des Leiters des Zuchtbuches steht, über


den Zustand ihrer Fische berichten. Zur Vereinfachung der Berichte reicht es, die Anzahl der Fische (über drei Monate alt), die Anzahl der Fische (unter drei Monate alt) und Torfansätze anzugeben.


Angaben über das Geschlechterverhältnis der Fische die über drei Monate alt sind können ebenfalls erbeten werden.


 Arterhaltungsprogramme sollten die Verantwortung übernehmen, dass neue Mitglieder geworben werden, genauso wie ausscheidende Mitglieder zurückgewonnen werden.


 Arterhaltungsprogramme sollten quartalsmässig dem Gattungskoordinator und dem Vorsitzendem über ihre Aktivitäten (durch den Leiter des Zuchtbuches) berichten.


 Arterhaltungsprogramme werden aufgerufen, zusätzliche Informationen über ihre Bemühungen zu sammeln, wie  


       z. B. Daten über Ablaichtemperaturen, Lagertemperaturen, Lagerungszeiten, Auszuchttemperaturen und    


       Geschlechterverhältnisse. Zusätzliche Daten wie z. B. Futter, Ablaichmaterialien und Wasserqualität wären 


       ebenfalls hilfreich.             	


 


§10. Ehrenmitgliedschaft.


1.   Wenn eine Person besondere Bemühungen unternommen hat, kann er oder sie ein Ehrenmitglied der SAA werden. 2.   Um ein Ehrenmitglied zu werden, kann man von einem Mitglied der SAA nominiert werden und anschliessend


      durch eine Wahl des Ausschusses ernannt werden.


3.   Ein Ehrenmitglied muss keine aktuelle Bestandsliste zu den Gattungskoordinatoren senden.





§11. Die Satzung der SAA.


1.    Die Satzung der SAA wird jährlich im Januar überarbeitet.  


  








   








   











